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§ 1
Altmaterial und Produktionsabfälle aus NE-Metall, 

die sich ohne Umschmelzung oder chemische Umarbei
tung an Stelle von Neumaterial verwenden lassen, 
dürfen nur auf Grund schriftlicher Erlaubnis (Freigabe) 
des für den Käufer zuständigen Kontingentträgers ver
kauft werden.

§ 2
Diese Freigabe ist nur zu erteilen, wenn
a) nachweisbar ein dringender Bedarf vorhanden ist 

und eine Bezugsberechtigung (Kontingent) für 
neues Material entweder nicht erteilt oder nicht 
realisiert und

b) das freigegebene Material unter Beachtung der be
stehenden Verwendungsverbote verwendet

werden kann. ..
§ 3

Die Kontingentträger haben der Absatzabteilung Me
tallurgie des Ministeriums für Berg- und Hüttenwesen 
monatlich anzugeben, welches Material im Sinne des 
§ 1 (unterteilt nach Metallarten) sie freigegeben haben. 
Die Absatzabteilung Metallurgie kann den Kontin
gentträgern entsprechende Zusatzkontingente aus son
stigem Aufkommen erteilen.

§ 4
Das gemäß § 1 verkaufte Material ist nicht auf den 

Schrottaufkommensplan des Verkäufers anzurechnen.

§ 5
Formen aus NE-Metall (Produktionshilfsmittel) und 

alte graphische Metalle (Kupferhäute, Messinglinien 
und bleihaltige Schriftmetalle sowie Rückstände davon) 
dürfen nur nach Maßgabe der Bestimmungen des § 10 
Absätze 1 bis 3 der Verordnung und der Ersten Durch
führungsbestimmung vom 3. Dezember 1953 zur Ver
ordnung über Maßnahmen zur Sicherung des Schrott
aufkommens (GBl. S. 923 und S. 1272) umgearbeitet 
werden.

§ 6
(1) Der nach § 10 Abs. 3 der Verordnung erforderliche 

Antrag auf Umarbeitung von alten graphischen Me
tallen ist von dem Umschmelzbetrieb zu stellen.

(2) Die Umarbeitung ist, sofern sie von der Anfall
stelle nicht selbst vorgenommen wird, nur zu geneh
migen, wenn die alten graphischen Metalle unmittelbar 
von der Anfallstelle dem Umschmelzbetrieb gegen eine 
entsprechende Ablieferungsbescheinigung geliefert wor
den sind.

(3) Die Umschmelzbetriebe dürfen den Betrieben der 
graphischen Industrie oder den von diesen beauftrag
ten Schriftgießereien nur die den Ablieferungen von 
alten graphischen Metallen entsprechende Menge des 
umgeschmolzenen Materials (Neumaterial) liefern.

(4) Die über den berechtigten Bedarf an Neumaterial 
hinausgehenden Ablieferungen sind auf den Schrottauf
kommensplan der Anfallstelle anzurechnen.

§ 7
(1) Werden Akkumulatoren auf Grund einer Bezugs

berechtigung (Kontingent) erworben, so hat der Käufer 
die nicht mehr gebrauchsfähigen Akkumulatoren 
gleichen Metallinhaltes binnen 14 Tagen nach Empfang 
der Ware an den Schrotthandel oder einen zur An
nahme nicht mehr gebrauchsfähiger Akkumulatoren be
rechtigten Betrieb abzuliefern und erhält dafür den 
gesetzlichen Schrottpreis. Die Art der Ablieferung ist 
vorher von den Vertragspartnern zu vereinbaren-

(2) Ist der Verkäufer der neuen Akkumulatoren zur 
Annahme der nicht mehr gebrauchsfähigen Akkumula
toren nicht berechtigt, so hat der Käufer innerhalb von 
vier Tagen nach der Ablieferung an den Verkäufer die 
besonders gekennzeichnete Bescheinigung des Schrott
handels oder eines zur Annahme nicht mehr gebrauchs
fähiger Akkumulatoren berechtigten Betriebes vofzu- 
legen.

(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 gelten 
nicht bei Lieferung von Akkumulatoren für Erstaus
stattungen.

§ 8
(1) Wer entgegen den Bestimmungen des § 7 neue 

Akkumulatoren aus Blei erwirbt oder verkauft, kann 
auf Vorschlag des Schrottbeauftragten der Republik mit 
einer Ordnungsstrafe von 5 DM bis 500 DM belegt 
werden.

(2) Für das Ordnungsstrafverfahren gelten die Be
stimmungen der Verordnung vom 3. Februar 1955 über 
die Festsetzung von Ordnungsstrafen und die Durch
führung des Ordnungsstrafverfahrens (GBl. I S. 128). 
Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens und 
die Festsetzung der Ordnungsstrafe ist der Minister für 
Berg- und Hüttenwesen zuständig.

§ 9
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit ihrer Ver

kündung in Kraft, die Bestimmung des § 8 einen Monat 
danach.

Berlin, den 22. Dezember 1955
Ministerium für Berg- und Hüttenwesen

S t e i n w a n d
Minister

Sechste Durchführungsbestimmung*
zur Verordnung über Sozialpflichtversicherung 

(VSV).

— Deckung der Lasten aus Arbeitsunfällen —

Vom 20. Dezember 1955
Die in verschiedenen Wirtschaftszweigen erfolgte 

Strukturänderung macht es erforderlich, zur Berech
nung der Unfallumlage einen neuen Gefahrentarif her
auszugeben. Gemäß § 72 der Verordnung vom
28. Januar 1947 über Sozialpflichtversicherung (VSV) 
wird daher zu § 19 dieser Verordnung hinsichtlich der 
besonderen Beiträge (Umlagebeiträge) zur Deckung 
der Lasten aus Arbeitsunfällen mit Zustimmung des 
Ministers der Finanzen und in Übereinstimmung mit 
dem Bundesvorstand des Freien Deutschen Gewerk
schaftsbundes folgendes bestimmt:

§ 1
(1) Zur Abstufung der Höhe der Beiträge gilt der

dieser Durchführungsbestimmung beigefügte Gefahren
tarif (Anlage). \

(2) Die Unfallumlage beträgt 0,3 °/o der Bemessungs
grundlage und ist mit der Ziffer der Gefahrenklasse zu 
vervielfachen. Die Gefahrenklassen sind in dem Gefah
rentarif dieser Durchführungsbestimmung festgesetzt.

• 5. DB (GBl. 1954 S. 952)


